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        Anlage 3 zur Drucksache Nr.                /2012 

 
 
 
 
 

Landeshauptstadt Hannover 
 

Bebauungsplan Nr. 1304, 1. Änderung 
- Bultstraße - 

-vereinfachtes Verfahren gemäß §13 BauGB- 
 
 

Präambel 
Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat den Bebauungsplan Nr. 1304, 1. Änderung, bestehend aus 
den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen; die Rechtsgrundlagen hierfür sind § 1 Abs. 3 und  
§ 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414) und § 10 Abs. 1 und § 58 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) – Art. 1 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen 
Kommunalverfassungsrechtes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576 vom 23. Dezember 2010)-, 
jeweils in der zurzeit gültigen Fassung. 
 
Hannover, 

(Siegel) 
 
 

Oberbürgermeister 
——————————————————————————————————————————————— 

 
 

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 1304 werden wie folgt geändert: 

§ 1 
Der Geltungsbereich wird im Norden begrenzt von der Eisenbahnstrecke Hannover-Lehrte, im 
Osten von der Plathnerstraße, im Süden vom Braunschweiger Platz und im Südwesten von der 
Bultstraße (siehe Anlage). 

§ 2 
Das Plangebiet wird hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung auf die Baunutzungsverordnung 
vom 23.Januar 1990, zuletzt geändert am 22. April 1993, umgestellt. (§ 1 Abs. 3 BauGB u.          
§ 1 Abs. 3 BauNVO).  

Die Festsetzungen werden durch die folgenden textlichen Festsetzungen ergänzt. Die übrigen 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen bleiben von dieser Änderung unberührt. 

§ 3 
(1) Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevan-

ten Sortimenten nach der „Hannoversche Liste“ der zentrenrelevanten und nicht zentrenrele-
vanten Sortimente aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2011 der Landeshauptstadt 
Hannover (Antiquitäten/ Kunst, Arzneimittel, Babyausstattung, Bastel- und Geschenkartikel, Beklei-
dung aller Art, Schnitt-Blumen, Briefmarken, Münzen, Bücher, Computer, Kommunikationselektronik, 
Drogeriewaren, elektrische Haushaltsklein- und -großgeräte, Foto/ Film, Gardinen und Zubehör, Glas, 
Porzellan, Keramik, Haus- und Heimtextilien, Stoffe, Haushaltswaren/ Bestecke, Hörgeräte, Kosmetika 
und Parfümerieartikel, Kunstgewerbe/ Bilder und Rahmen, Kurzwaren, Handarbeiten, Wolle, Leder- 
und Kürschnerwaren, Musikinstrumente, Nähmaschinen, Genuss- und Lebensmittel (inkl. Getränke), 
Optik und Akustik, Papier- und Schreibwaren, Büroorganisation, Reformwaren, Sanitätswaren, Schuhe 
und Zubehör, Spielwaren, Sportartikel (einschl. Sportgeräte), Tonträger, Uhren/ Schmuck, Unterhal-
tungselektronik und Zubehör, Waffen, Jagdbedarf, Zeitungen/ Zeitschriften) ausgeschlossen. 

(2) Ausnahmsweise können zentrenrelevante Sortimente als Randsortimente in Betrieben mit 
nicht zentrenrelevantem Hauptsortiment zugelassen werden. Der Anteil der zentrenrelevanten 
Randsortimente ist nur in begrenztem Umfang (max. 10%) und vor allem nur dann, wenn ein 
direkter Bezug zum Hauptsortiment vorhanden ist, zulässig. 

(3) Der Verkauf an Endverbraucher ist ausnahmsweise zulässig, wenn er nach seiner Art in ein-
deutigem Zusammenhang mit der Produktion, der Ver- und Bearbeitung von Gütern ein-
schließlich Reparatur- und Serviceleistungen der Betriebsstätte steht und sich nach seinem 
Umfang eindeutig unterordnet. 
(§1 Abs. 5 und 9 BauNVO) 
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Hinweis:  
Für diesen Bebauungsplan gilt: 
-  die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)  

vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.132), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. April 1993 (BGBl. I S.466), 
- die Satzung zum Schutz von Bäumen, Sträuchern und Hecken im Gebiet der Landeshauptstadt Hannover als geschützte 

Landschaftsbestandteile (Baumschutzsatzung) vom 08. Juni 1995.  
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hannover 1995 / Nr. 16 vom 05. Juli 1995) 

- nach Mitteilung der zentralen Polizeidirektion – Kampfmittelbeseitigung – ist im Plangebiet mit Bombenblindgängern zu rechnen. 
 

Planentwurf   Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von dem Fachbereich Planen und Stadtentwicklung 
 

Planung Süd  
Hannover,    .    . 2012 Hannover,    .    . 2012 
 

Im Auftrag Im Auftrag 
 
 
 Dr. Ing. Schlesier Heesch 
 Sachgebietsleiter Fachbereichsleiter 
 

 

Aufstellungsbeschluss   Der Rat / Verwaltungsausschuss der Landeshauptstadt Hannover hat in seiner Sitzung am 
                               die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. 
 

Die Bekanntmachung erfolgte in den hannoverschen Tageszeitungen am …………………… .. 
 

Hannover, Stadtplanung 61.1B 
 Im Auftrag 
 

(Siegel) 
 

 

Auslegungsbeschluss   Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat in seiner Sitzung am       dem Entwurf 
des Bebauungsplanes sowie der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen 
 

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ..................... ...in den hannoverschen Tageszeitungen bekannt gemacht. 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans und die Begründung haben vom……………….bis…………………gemäß § 3 Abs. 2 BauGB   
öffentlich ausgelegen. 
 
Hannover, Stadtplanung 61.1B 
 Im Auftrag 
 

(Siegel) 
 
 

 

Satzungsbeschluss   Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen 
am……………………….als Satzung beschlossen sowie der Begründung zugestimmt (§ 3 Abs. 2, § 10 Abs. 1 BauGB). 
 

 
Hannover, Stadtplanung 61.1B 
 Im Auftrag 
 

(Siegel) 
 

Inkrafttreten   Der Satzungsbeschluss ist bekannt gemacht worden im 
„Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover“ Nr. ……………… am ……………….. . 
. 

Mit diesem Tage ist der Bebauungsplan in Kraft getreten (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
 
 
Hannover, Stadtplanung 61.1B 
 Im Auftrag 
 

(Siegel) 
 

 

Verletzung von beachtlichen Vorschriften über die Aufstellung des Bebauungsplans     Innerhalb eines 
Jahres nach Bekanntmachung des Bebauungsplans ist die Verletzung von beachtlichen Verfahrens- und Formvorschriften, die Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie ein beachtlicher Mangel des 
Abwägungsvorganges nicht geltend gemacht worden (§ 215 BauGB). 
 
 
Hannover, Stadtplanung 61.1B 
 Im Auftrag 
 

(Siegel) 
 
 
 
 

 


